
JobcetIter Märkischer Kreis Austagerung Brausestraße, Brausestr. 13-15. 
58836 Iserlohn ' 

Steinhauer & GOnther Rechtsanwälte Partner-
schaft I 

Märkische Str. 1 
58706.Menden 

WiderslPruchsbescheid 

Datum: 

Geschäftszeichen: . 

Auf den Widerspruch 

wohnhaft 

.. . 
22. Januar 2019 

416 - 35502/10022949 - W-35502-03593/1 a 
der Linke 

06 Menden-

vertreten durch t Steinhauer & Günther Rechtsanwälte Partnerschaft, Märkische 
Str. 1, 58706 .Menden 

vom 

eingegangen am 

10. Dezember 2018, Gz.: 5760/18.MF1 ~M st 

gegen den Bescheid vom 

Geschäftszeichen: 

wegen 

trifft die Rechtsbehelfsstelle folgende 

10. D.ezember 2018, 

28. November 2018 

430 - 35502/10022949 

Ablehnung der L.:ej~tung~n ab dem 01.10.18 

Entscheidung 

Der Widerspruch wird ~Is unbegründet ·zul·Ockgewiesen. 

Im Widerspruchsverfahren ggf. entstandene notwendige Aufwendungen können·nic~t erstattet wer-
den. . 

( 



, , 

lBegr.ihndung 

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde der Antrag de'r Wjderspruchfüh~erin'auf Leistungen. nach 
dem SGB 11 abgelehnt. Zur Begran~ung wurde ausgeführt, die Widerspruchführerin könne ihren Le-' 
bensunterhalt durch das Einkommen ihres L~bensgefährten, Herrn  sicherstellen. 

Hierg~gen richtet sich der Widerspr!Jct). Die Wjderspr~chführerin trägt vor, keirJe Einstand~gemein­
schaft mit Herrn zu 'bilden. Sie sei 2016 lediglich aus gesundheitlichen Gründen und aus alter 

, , ' 

, Verbundenheit wegen ,des gemeinsamen, Sohnes in dessen Wohnung gezogen. Seit April 2018 be-

2 

" wohne sie aber nun ein, eigenes Apartm,ent neben dem des Herrn  Auc'; wirtschafte man nicht 
. gemeinsam. Seit" der Einstellung der 8GB II l:.eistungen im Oktober 2017 habe sie ,sich bei,Bekannten 
IIdur~hgeschnorrtll und auch FI~schen gesammelt. ' 

, " 

, , ' 

Der Widerspruch i~t zulässig, sachlic~ j~doch nicht begrunqet. 

. , 
Hilfebed,ürftig ist gemäß § 9 Abs. 1 SGB Ir, wer seinen Lebensunterhalt, seine Eingliederung in Arbeit 
und den Leber)sunterhalt der mit ihm in .einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen hicht oder 
nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem nicht aus dem z~ berOcksichtigenden 

. , Einkom~eri und Vermögen si,chern kann und die erforderliche Hilfe nicht"vpn 'ander~n insbesonder~ 
von,Angehörigen o~er von Trägern anderer Sozialleistungen erhält. 
Neben, der Ehe und der ~ingetragene'n LebEmspartnerschaft b,ildet auch jede Einstehensgeme~nschaft 
im Sinne des § 7 Absatz 3 Nummer' 38GB 11 eine Bedarfsgemeinschaft. Die Vorschrift stellt allein auf 

, , 

den Willen dieser Gemeinschpften ab, füreinander Verantwortung tragen un~ füreinander einstehen . ." . 
zu wöllen. : 

Eine Verantwortungs- und 'Einstehensgemeinschaft im Sinne des SGB " liegt vor, ~enn kumulativ dje 
folgenden Voraussetzungen gegeben sind: Es muss sich 
1. um Partner handeln, die ' , 

, . 
.. - .... • ... ~_-.,.".,.. _.~ 4 : _ . '. .. __ • _ _ • , • • 

2. in einer Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft leben (objektive Vora"ussetzungen) und zwar 
• ..' I" 41 

3. so, dass nach verstä~diger Würdig'ung der wechs~lseitige Wille anzunehmen ist, Verantwortung 
fOreinander zu tragen und fOreillander ~inzustehen (subjektive Voraussetzung) ,(BSG, Urteil vom 

23.08,2012, Az.: B.4 AS 34/12 R). 
Nach Wertung aller l:Jmstär:tde ist,davon auszugehen, dass die Wi~erspruchfOhrerin in Bedarfsge-
meinschaft mit Herrn, lebt und dieser durch sein Einkomme,n' den Lebensunterhalt bei-

. der ·sicherstellt. " . ' 

Die Widerspruchführerin lebt entgegen ihrer Angaben im Apartment des Herrn  Einer Mietfor-

derung i~t si~ nicht ausgesetzt., , ' 'I 

Di,e in der i,n Menden befind'lichen Apartments stehen Im Eigentum des Lebensgefähr-
ten. Im Rahmen einer Hausdurch~uchung wurde festgestellt~ dass die Widerspruchf~~rerin nicht, wie 

" 
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. ij ',' , " " ': :', ,,:. ,': ;:" ~ .." .. " 
angeg~ben, ein sep~rates:Apartri1ent bezogen 'hat, sondern sich al:lc~ 'nach dem. 01.04.18, im Apart-
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! I .. ~ I. .. ".o' • 

ment ihres Lebe~sg~tährten authä!t. Dies er.tiärtet auch .der'l!mstand, ~ass das' Apart~~nt 3 über- , ' 
keine s~romve~sorQung verfQgt. De~ zum 01.04.18 ab~eschlosse~e Mietvertrag ilb~r etas Apa~ment 3 

kann Dur ~,s sCheinmietv~rt~~g,~ngeS~hen:werden., Ei~er, ernsthaften lYIietf~rd~rung'ist di~ Wider- ~ 
sp.ruchfilhrerin daher nicht ausgesetZt. Es ist abwegig, dass bei angeillichen Mietschulden im 4- stel- " 
" '. , . ' ' . " ',' ". 'J 

lig~m ,Bereich' und deswegen ausgesprochener fristloser .Kqndigung des Untermie~yertrages, s~gJeich 
ein neuer' MietVertra~ fü~ ein and~res Apartme~t ~bgeschlossen wird. ' ." 

, '. '. .. ' , ' 1 ': 

Nicht überzeugetld i~t' auch die Behauptung, die Widerspru~htOhrerin habe ihren Lebensunterhalt seit 
2017 durch Fla~chel')sammein und AI~oser; sjcherg~sielit. ' \' , 

. • O'. 

Auch ,aus den vorg~legte~ KontoaLiszOg~n 'I~~sen sich jedenfalls keine ~hebungen erkennen, die . . ' 

darauf schließen lassen,.die Widerspruchführ~rin würde ihren Le~ensunterhalt aus-eigenen Mitteln . . .. ,.. . 
bestreiten; , .: " , ' . 

• - .,..- ... -- ."1' ,_0 ...... ,. ,",: _~ ...... ",,;- _: ••• 1';" ..... - - .. __ .... ,,'~. - " ............. _ .• ~ _', __ 0_... ' .. _ .• _ ... .. 
Vielmehr. ist davon auszugehen,' dass der Lebensgefährte, den LebEm~unterhalt unt.:!r anderem aus 

.. ." den Mietei~nahmen.,~es ,~partmenttiauses  bestreitet. .' , 

D'e~ W!"~" auch finanziell fü'r e.inander ejf'!zust~hen ieigt sich aLich darin, dass Herr  die Beiträ-
ge' derEebensverSiche~~g ~er;VVürtenber.gischen ~ersiC~erUng AG ~is ;ZU 'deren Auflösung zum . 
29.03.18 tOr die Wid~rspru9hführerin Obernommen hat. 
,Ober den Verbleib der Rückkaufssumme in Hohe von 3189, 11'EUR wurden keine Belege vorgelegt. 
, Auf eine Einstandsgeme;'n~chaft' läs$t sich auqh a4s qen ~o.lgenden gegenseitigen KontovoJlmachten 
sChli~ßen. ..,",..:. , :, '. '.., ' I. • ' .... " , .' '. . 
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r- N~ch alledem war der Antrag· abzulehnen. 
.' . . . 

. Der Widerspruch konnte daher keinen Erfolg haben. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 63 des Zeh~ten Buches' Sozialgesetzbuch (8GB X) . 
. -",:",-.,..-~ .... .- """_ .. ~ _ ..... - ._--- ,.-. --- .. 

- - -------
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Rech~l)ehelfsbelehrung 

Gegen diese Entscheidung kann jeder Betroffene für sich jnnerhalb.ein~s Monats nach Bekanntgabe 
beim .' 
Sozialgericht Donmund; Ruhrailee 3, 44139 Dortmund, 
schriftlich, in elektroni~cher Form oder zur Niederschrift der Urkundsbeamtin I des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle Klage erheben. . 

. Die elektronische Form wird d~rch Übermittlung eines elektronischen Dokuments gewahrt, das für die 
Bearb~itung durch das Gericht geeignet ist und entweder von ger verantwortenden Person qualifiziert 

. elektrqnisch signi~rt ist oder von der verantwortenden Person auf einem sicheren Übermittrungsweg 
gem. § 65a Abs. 4 Sozialgetichtsgesetz (SGG) eingereicht wird. Nähere. Informationen ergeben sich 

f"\ aus der Verordnung über. die technischen 'Rahmenbedingung~n des elektronisch,en Rechtsverkehrs 
. und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Erektrpnischer-Rechtsverkehr-Verordnung 
- ERW). Ober das 'Internetportal des Elekt~onischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs 

: __ '.' _ -. __ (~.~gYP-:..ge) kÖDoen w~i~ere lnf0mliltionen über ,g.ie Re~b.t§gnJDdlagen, Bearbeitunl;Jsvo!ausset- __ _ 
zungen und das Verfahren des elektronischen Rechtsverkehrs abgerufen werden. . 

Die ·Klage muss' gemäß § 92 des Sozialgerichtsgesetzes den Kläger, den Beklagten und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Zur Bezeichnung des Beklagten genügt die Angabe der Be-
hörde. Die Klage soU einen bestimmten Antrag enthalten 'und von dem Kläger oder der zu seiner Ver-
tretung befugten Person mit Orts- und Zeitangabe unterzeichnet sein. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel so'lI'en angegeb'en, die angefochtene Verfügung, und der Widerspruchs-
bescheid sollen in Urschrift oder in ~bschrift beigefügt werden. Der Klageschrift sind gemäß § 93 des 
Sozialgerichtsg~setzes nach. Möglichkeit Abschriften.für die Beteiligten beizufügen. 

--- -----,- - . --- ---




